
Antrag der Eltern + Antrag des Trägers Gemeinsames Ausfüllen der Anträge 

Weiterleitung der Anträge durch den 

Kindergarten an das Amt für Soziale 

Sicherung

Von hier Aufforderung zur Stellungnahme 

an das Gesundheitsamt und die Fachstelle 

für Kindertageseinrichtungen                    

Untersuchung und Beratung im Gesund-

heitsamtes in Lauterbach sowie                                            

Prüfung des Kindergartens durch die 

Fachstelle für Kindertageseinrichtungen

Abschließende Prüfung durch das Amt für 

Soziale Sicherung 

Amt für Soziale Sicherung

Fachstelle für Kinder-

tageseinrichtungen

prüft Voraussetzungen 

des Kindergartens             

Gesundheitsamt 

erstellt ärztliche 

Stellungnahme zum 

Förderbedarf Ihres 

Kindes

Bei Befürwortung des Antrages erfolgt eine Bewilligung der Maßnahmenpauschale, d.h.

für die Integration und Förderung Ihres Kindes erhält die Kindertagesein-

richtung 15 zusätzliche Fachkraftstunden pro Woche (Stand 2011: 16.711 €

jährlich).    

Die Gruppengröße ist gemäß Rahmenvereinbarung „Integrationsplatz“ zu 

reduzieren.                                                     

Eine Fachkraft der Kindertageseinrichtung, die Ihnen als Ansprechpartner/in 

bei Fragen zur Verfügung steht, begleitet den Förderprozess Ihres Kindes in 

der Gruppe (Hilfeplanung), hat jedoch nicht die Aufgabe Ihr Kind in einer 

Einzelfördermaßnahme zu betreuen.

- Schaubild -

Integration von Kindern im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen

Amt für Soziale Sicherung 

bewilligt  oder lehnt ab

Stand 01/2011


